
Regelungen zur Nutzung eines Internetzugangs mittels WLAN in den Mieteinheiten 

Wilhelm-Ostwald-Straße in Bautzen 

 

I. Gestattung zur Nutzung des kabellosen Internetzugangs 

Der Vermieter stellt dem Mieter einen kabellosen Internetzugang (WLAN) zur Verfügung. Er 

bietet dem Mieter für die Dauer seines Aufenthaltes die Möglichkeit einer Mitbenutzung 

dieses Internetzugangs über WLAN. Der Mieter ist nicht berechtigt, Dritten die Nutzung 

dieses WLANs zu gestatten. Der Vermieter ist nicht in der Lage und auch nicht im Rahmen 

dieser Mitbenutzung durch den Mieter verpflichtet, die tatsächliche Verfügbarkeit, 

Geeignetheit oder Zuverlässigkeit dieses Internetzuganges für irgendeinen Zweck, auch 

volumenmäßig, zu gewährleisten. Der Vermieter ist jederzeit berechtigt, weitere Mieter 

zuzulassen und den Zugang des Mieters ganz, teil- oder zeitweise zu beschränken oder ihn 

von einer weiteren Nutzung ganz auszuschließen. Der Vermieter behält sich insbesondere vor, 

nach billigem Ermessen und jederzeit den Zugang auf bestimmte Seiten oder Dienste über das 

WLAN zu sperren. 

 

II. Zugangsdaten 

Der Vermieter stellt dem Mieter hierfür Zugangsdaten zur Verfügung (Zugangssicherung). 

Diese Zugangsdaten (Loginname und Passwort) dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. 

Der Vermieter kann diese Zugangsdaten jederzeit ändern bzw. zeitlich beschränken. In 

diesem Fall können jedoch durch den Mieter neue Zugangsdaten angefordert werden. Der 

Mieter verpflichtet sich, seine Zugangsdaten stets geheim zu halten.  

 

III. Haftung 

Dem Mieter ist bekannt, dass das WLAN lediglich die Zugangsmöglichkeit zum Internet 

herstellt. Darüber hinausgehende Sicherheitsmaßnahmen (z.B. Virenschutz, Firewall o.ä.) 

stellt der Vermieter nicht zur Verfügung. Der unter Nutzung des WLANs hergestellte 

Datenverkehr verwendet eine WPA2-Verschlüsselung, so dass die missbräuchliche Nutzung 

Dritter so gut wie ausgeschlossen ist und die Daten nicht durch Dritte eingesehen werden 

können. Die abgerufenen Inhalte unterliegen keiner Überprüfung durch den Vermieter. Die 

Nutzung des WLANs erfolgt auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko des Mieters. Für 

Schäden an Endgeräten oder Daten des Mieters, die durch die Nutzung des WLANs 

entstehen, übernimmt der Vermieter keine Haftung, es sei denn, die Schäden wurden vom 

Vermieter und/oder seinen Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht. 

 

IV. Pflichten des Mieters 

Für die über das WLAN übermittelten Daten, die darüber in Anspruch genommenen 

Dienstleistungen und getätigten Rechtsgeschäfte ist der Mieter alleine verantwortlich. Nimmt 

der Mieter über das WLAN Dienste Dritter in Anspruch, sind die daraus resultierenden 

Kosten von ihm zu tragen. Der Mieter verpflichtet sich insbesondere bei Nutzung des 

WLANs geltendes Recht einzuhalten. Insbesondere wird der Mieter  

• keine urheberrechtlich geschützten Werke widerrechtlich vervielfältigen, verbreiten oder 

öffentlich zugänglich machen; dies gilt insbesondere im Zusammenhang mit dem Up- und 

Download bei Filesharing-Programmen oder ähnlichen Angeboten; 

• das WLAN weder zum Abruf noch zur Verbreitung von sitten- oder rechtswidrigen Inhalten 

nutzen; 

• geltende Jugendschutzvorschriften beachten; 

• keine herabwürdigenden, verleumderischen oder bedrohenden Inhalte versenden oder 

verbreiten; 

• das WLAN nicht zur Versendung von Spam und/oder anderen Formen unzulässiger 

Werbung nutzen. 



 

V. Haftungsfreistellung des Vermieters von Ansprüchen Dritter 

Der Mieter stellt den Vermieter von sämtlichen Schäden und Ansprüchen Dritter frei, die auf 

eine rechtswidrige Verwendung des WLANs durch den Mieter und/oder auf einen Verstoß 

gegen die vorliegende Vereinbarung zurückzuführen sind. Diese Freistellung erstreckt sich 

auch auf die mit der Inanspruchnahme bzw. deren Abwehr zusammenhängenden Kosten und 

Aufwendungen.  

 

 

VI. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Internetanbieters 

Der Mieter erklärt die Kenntnisnahme und Einhaltung der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen des Internetanbieters in der jeweils gültigen Fassung, die als Anlage 1 

dieser Erklärung beigefügt sind. Die Anlage 1 ist Bestandteil dieser Erklärung.  

 

 

 

 

Erklärung 

 

Der Mieter 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

Namen und Anschrift 

 

 

 

erkennt o.g. Regelungen an und erklärt deren Einhaltung. 

 

 

 

 

…………………………………………............... 

Datum, Unterschrift 

  



Anlage 1 
 
 
Auszug aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Pyur/ Tele Columbus 
Multimedia GmbH: 
 
 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN  
FERNSEHEN, INTERNET, TELEFON UND MOBILFUNK  
DER TELE COLUMBUS GRUPPE*  
(NACHFOLGEND „GESELLSCHAFT“ GENANNT)  

(Stand April 2018 
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II. INTERNET 

1. LEISTUNGEN DER GESELLSCHAFT 

1.1 Die Gesellschaft überlässt dem Kunden einen 

Anschluss an ihr BKN und stellt mit diesem eine 

Verbindung zum Internet zur Verfügung und ermöglicht 

ihm so die Übertragung von Daten zum und vom Internet 

gemäß der einschlägigen Leistungsbeschreibung 

(Internetanschluss). 

1.2 Mit der Einrichtung des Internetanschlusses wird dem 

Kunden gemäß der einschlägigen Leistungsbeschreibung 

zugleich die Möglichkeit zur Übermittlung und zum 

Empfang von E-Mails über die BKN der Gesellschaft 

gegeben. E-Mails des Kunden werden in seinem E-Mail-

Postfach für die in der Leistungsbeschreibung genannte 

Dauer von der Gesellschaft gespeichert und können in 

diesem Zeitraum vom Kunden eingesehen und über den 

Internetzugang abgerufen werden. Nach Ablauf der 

Speicherdauer ist die Gesellschaft berechtigt, die E-Mails 

aus dem E-Mail-Postfach zu löschen. Die Gesellschaft ist 

weiterhin berechtigt, bei Überschreitung der 

Speicherkapazität keine eingehenden Nachrichten auf 

dem E-Mail-Account des Kunden abzulegen, sondern 

diese mit einer Meldung versehen an den Absender 

zurück zu senden und bei Überschreitung der maximalen 

Gesamtgröße einer E-Mail einschließlich evtl. 

Dateianhänge die E-Mail nicht zu übertragen. Der Kunde 

wird darauf hingewiesen, dass seitens der Gesellschaft 

eine Überprüfung des Inhaltes der empfangenen und 

gesendeten, sowie auf dem E-Mail-Server gespeicherten 

E-Mails nicht erfolgt, es ist daher nicht ausgeschlossen, 

dass eingehende E-Mails schadensverursachende 

Software (z.B. Viren etc.) enthalten. Die Gesellschaft 

übernimmt dafür keine Haftung. Die Gesellschaft ist 

berechtigt, solche E-Mails oder sonstige Inhalte 

unverzüglich zu löschen, die durch handelsübliche 

Virenscanner als gefährlich eingestuft werden. 

1.3 Auf die Verfügbarkeit von Verbindungen ab dem 

Netzübergang in das Internet hat die Gesellschaft keinen 

Einfluss. Geschuldet ist insoweit nur ein Zugang zum 

Internet. Soweit keine abweichenden Vereinbarungen 

getroffen wurden, erfolgt die Verbindung ins Internet 

ungefiltert. Der Kunde trägt insoweit die Verantwortung 

sich vor Schadsoftware bzw. Angriffen aus dem Internet 

und Angriffen auf seine eigene Netzinfrastruktur (z.B. 

WLAN-Zugänge) dem Stand der Technik entsprechend 

zu schützen. 

1.4 Für den Bezug des Sicherheitspaketes gilt 

insbesondere: 

(a) Ein absoluter Schutz kann mit der jeweiligen 

Software nichtgewährleistet werden. 

(b) Der Kunde hat keinen Anspruch auf die 

Bereitstellung einer bestimmten Software. 

(c) Wird die Gesellschaft von ihrem Vorlieferanten für 

das Sicherheitspaket dauerhaft nicht mehr mit dem 

Produkt (oder wesentlichen Teilen davon) beliefert, aus 

Gründen, die die Gesellschaft nicht zu vertreten hat (z.B. 

weil der Vorlieferant den Vertrieb des Produkts 

eingestellt hat), so ist die Gesellschaft berechtigt, den 

Vertrag mit dem Kunden über die Bereitstellung des 

Sicherheitspaktes auch ohne Einhaltung einer 

Kündigungsfrist zu kündigen. Die Gesellschaft wird dem 

Kunden eine solche Nicht Verfügbarkeit des 

Sicherheitspaketes unverzüglich schriftlich oder in 

Textform mitteilen und ihm etwaige bereits im Voraus 

gezahlte Entgelte für die Nutzung des Sicherheitspaketes 

unverzüglich erstatten. 

2. PLICHTEN UND OBLIEGENHEITEN DES 

KUNDEN 

2.1 Der Kunde ist verpflichtet, 

• die Vertragsleistungen nicht missbräuchlich zu nutzen, 

insbesondere Bedrohungen und Belästigungen anderer 

Personen zu unterlassen sowie keine Angebote 

abzurufen, auch nicht kurzfristig zu speichern, online 

oder offline zugänglich zu machen, zu übermitteln, zu 

verbreiten oder auf seiner Homepage bereitzustellen, die 

der Volksverhetzung dienen, zu Straftaten anleiten, 

Gewalt verherrlichen oder verharmlosen, sexuell anstößig 

oder pornographisch bzw. geeignet sind, Kinder und 

Jugendliche sittlich schwer zu gefährden oder in ihrem 

Wohl zu beeinträchtigen, die den Krieg verherrlichen, für 

eine terroristische Vereinigung werben, zu einer Straftat 

auffordern, ehrverletzende Äußerungen enthalten, 

geistige Eigentumsrechte Dritter verletzen (z.B. Urheber- 

oder Markenrechte) oder sonstige rechts- oder 

sittenwidrige Inhalte enthalten; 

• sich vor Schadsoftware bzw. Angriffen aus dem 

Internet und Angriffen auf seine eigene Netzinfrastruktur 

(z.B. WLAN-Zugänge) dem Stand der Technik 

entsprechend zu schützen. 

2.2 Der Kunde verpflichtet sich, insbesondere 

nachfolgende Handlungen zu unterlassen: 

• Unaufgefordertes Versenden von E-Mails an Dritte zu 

Werbe- 



zwecken (Junk-/Spam-Mails), 

• Missbräuchliches Posting von Nachrichten zu 

Werbezwecken 

(Spamming, Excessive Multi Posting, Excessive Cross 

Posting) 

bzw. ungezielte oder unsachgemäße Verbreitung von 

Daten auf 

sonstige Weise (z.B. Verbot der Blockade fremder 

Rechner). 

• Unbefugtes Eindringen in ein fremdes Rechnersystem 

(Hacking). 

• Durchsuchung eines Netzwerkes nach offenen Ports, 

also Zugängen zu Rechnersystemen (Port Scanning). 

• Die fehlerhafte Konfiguration von Serverdiensten (wie 

insbesondere 

Proxy-, News-, Mail- und Webserverdiensten), die zum 

unbeabsichtigten Replizieren von Daten führen (Dupes, 

Mail Relaying). 

• Das Fälschen von Mail- und Newsheadern sowie von 

IP-Adressen 

(IPSpoofing). 
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• Das Verwenden von gefälschten Webseiten (Phishing). 

• Dritten Dienste, gleich welcher Art, auf Basis der 

Leistungen von der 

Gesellschaft ohne vorherige Zustimmung bereitzustellen. 

• Datenfestverbindungen oder ähnlichen Einrichtungen, 

welche zu 

einer missbräuchlichen Nutzung und Überlastung der 

Netzkapazitäten führen, aufzubauen. 

• Die Verbreitung und den Einsatz von Viren, Würmern, 

Trojanischen Pferden oder anderer Software oder 

technischer Mittel, die geeignet oder dafür bestimmt sind, 

Störungen und/oder Schäden in Kommunikationsnetzen, 

an Soft- und Hardware, Inhalten und Daten zu 

verursachen, diese zu manipulieren oder in rechtlich 

unzulässiger Weise Daten Dritter zu verwenden. 

• Das Fälschen von Absenderangaben oder anderen 

Headerinformationen. 

• Die Verwendung von fremden E-Mail-Servern zum 

Versand von Mitteilungen sowie das Sammeln von 

personenbezogenen Daten Dritter ohne deren 

Einwilligung. 

• Schädigende Eingriffe auf Daten fremder Rechner 

durchzuführen sowie keine Eingriffe in den Netz- betrieb 

der Gesellschaft oder anderer Netze durchzuführen. 

• Den Internetzugang dazu zu nutzen, einen Rechner 

permanent als Server zu betreiben oder einen Router oder 

vergleichbare Netzwerkelemente, die die Verbindung von 

Rechnernetzen mit dem Internet ermöglichen, gewerblich 

zu betreiben. 

• Nach Beendigung des Vertrages den IP-Adressraum 

nicht weiter zu nutzen. 

• Internet Flatrate nicht exzessiv durch Belassen von 

großen E-Mail-Dateien auf dem Server der Gesellschaft 

zu nutzen und hierdurch die angebotenen Dienste zu 

beeinträchtigen oder zu gefährden. 

2.3 Der Kunde hat sicherzustellen, dass sämtliche 

Verpflichtungen und Obliegenheiten Dritten zur Kenntnis 

gegeben und von diesen eingehalten werden, welche die 

vertragsgegenständlichen Leistungen in Anspruch 

nehmen. 

2.4 Soweit die Gesellschaft dem Kunden über das BKN 

den Empfang und die Übermittlung von E-Mails 

ermöglicht, stellt die Gesellschaft dem Kunden für 

eingehende E-Mails zum Abruf durch den Kunden den in 

der Leistungsbeschreibung festgelegten Speicherplatz zur 

Verfügung. Der Kunde ist für die Verwaltung seines E-

Mail-Postfachs allein verantwortlich. Er ist insbesondere 

verpflichtet, sein E-Mail-Postfach so zu verwalten, dass 

dieser Speicherplatz in der Regel nicht überschritten wird 

(z.B. durch regelmäßiges Herunterladen und Löschen von 

großen E-Mail-Dateien). Wenn die Größe der 

eingehenden E-Mails und der bereits im Postfach 

lagernden E-Mails den Mindestspeicherplatz 

überschreitet, ist die Gesellschaft berechtigt, eingehende 

E-Mails abzuweisen und diese mit einer entsprechenden 

Meldung versehen an den Absender zurück zu senden. 

Die Gesellschaft ermöglicht die Versendung von E-Mails 

bis zu der in der Leistungsbeschreibung festgelegten 

maximalen Größe pro E-Mail. Überschreitet eine E-Mail 

diese Größe, ist die Gesellschaft nicht verpflichtet, diese 

E-Mail zu versenden. 

2.5 Der Kunde ist für die Inhalte der von ihm in das 

Internet eingestellten privaten Homepage sowie für die 

Inhalte der von seinem Internet-Anschluss versandten E-

Mails verantwortlich und hat die Gesellschaft insoweit 

von Ansprüchen Dritter frei zu stellen. 

2.6 Verstößt der Kunde schuldhaft gegen seine 

Verpflichtungen gemäß Ziffer 2.1 bis 2.4, so ist die 

Gesellschaft berechtigt, den Zugang des Kunden zu den 

Vertragsleistungen für die Dauer des Verstoßes zu 

sperren. Gesetzliche Kündigungsrechte der Gesellschaft 

wegen solcher Pflichtverletzungen des Kunden bleiben 

hiervon unberührt. 

2.7 Angebote von Dritten im Internet sind nicht 

Bestandteil der Leistungen der Gesellschaft. Soweit diese 

Angebote Dritter vergütungspflichtig sind, sind sie daher 

ausschließlich vom Kunden zu zahlen. 

2.8 Bei Bezug des Sicherheitspaketes gelten zusätzlich 

folgende Nutzungsbedingungen: 

(a) Der Kunde ist für die Dauer des Vertrages berechtigt, 

die bereitgestellte PC-Sicherheits-Software auf drei 

PCs/Betriebssystemen ausschließlich zur privaten 

Nutzung zu installieren und zu nutzen. 

(b) Die Gesellschaft bietet dem Kunden über Dritte 

während der Nutzungszeit automatische Software-

Updates bei bestehender Internetverbindung an. Der 

Kunde wird automatisch bei seiner Einwahl oder per 

Anzeige (z.B. Pop-Up) über das Vorliegen eines Updates 

informiert und kann entscheiden, ob er dieses ausführen 

möchte oder nicht. Der Download des Updates ist 

zwingende Voraussetzung für die Sicherstellung, dass der 

Kunde die aktuellste Fassung der Software nutzen und 

von den neuesten Funktionalitäten Gebrauch machen 

kann. Die Gesellschaft weist darauf hin, dass die 

Funktionalität nicht oder nur eingeschränkt nutzbar ist, 

wenn die Installation der Updates unterbleibt. Die 

Gesellschaft ist in diesem Fall von jeder Haftung 

freigestellt, sofern die Gesellschaft nachweist, dass der 

Mangel auch bei Installation der jeweils aktuellsten 

Softwareversion nicht aufgetreten wäre. 

(c) Da ein absoluter Schutz mit der jeweiligen Software 

nicht gewährleistet werden kann, ist der Kunde für die 

Sicherung seiner Daten in regelmäßigen Abständen selbst 

verantwortlich (Backup-Pflicht). 

3. ENDGERÄTE 

Für die Herstellung des Internetzugangs über die 

Teilnehmeranschlussdose ist ein Kabelmodem 

erforderlich. 

4. „COMMUNITY WLAN“-SERVICE 

4.1 Allgemeine Bestimmungen „Community WLAN“ 

Mit der Freischaltung des „Community WLAN“-Service 

wird an der WLAN-Hardware, die dem Kunden im 

Rahmen der Vertragsleistung entsprechend der 

Vertragslaufzeit bereitgestellt wird, durch die 

Gesellschaft neben dem privaten WLAN-Signal ein 



öffentliches WLAN Signal zur Verfügung gestellt 

(„Community WLAN“-Service). 

Kunden, deren WLAN-Hardware für den „Community 

WLAN“-Service freigeschaltet ist, können innerhalb der 

technisch verfügbaren Reichweite nach Anmeldung über 

Benutzername und Passwort das öffentliche Signal 

ebenfalls freigeschalteter WLAN-Hardware anderer 

Kunden zu ausschließlich nichtgewerblichen Zwecken 

nutzen. Soweit technisch möglich, kann der Kunde nach 

erfolgter Anmeldung auch das entsprechend 

freigeschaltete öffentliche Signal von mit der 

Gesellschaft verbundenen Unternehmen nutzen. 

Die Gesellschaft ist berechtigt, die Nutzung der 

öffentlichen Signale auch weiteren Nutzern durch 

entsprechende Vereinbarung mit Kooperationspartnern 

zu ermöglichen. 

Die Bereitstellung des „Community WLAN“-Service 

richtet sich nach den jeweiligen technischen und örtlichen 

Möglichkeiten. 

Die Gesellschaft behält sich vor, den kostenlosen 

„Community WLAN“-Service mit einer 

Ankündigungsfrist von 60 Tagen einzustellen. Der 

„Community WLAN“ – Service wird nur auf 

ausdrücklichen Wunsch des Kunden auf der WLAN-

Hardware des Kunden von der Gesellschaft deaktivert. 

4.2 „Community WLAN“-Finder 

Die Gesellschaft fast die Standorte des „Community 

WLAN Service“ in einen Hotspot-Finder zusammen. 

Dieser Service wird als abrufbare App oder zum 

Download aus dem Internet zur Verfügung ge- stellt. Die 

Angabe der genauen Standortadresse des „Community 

WLAN“-Service bleibt ausdrücklich der Gesellschaft 

vorbehalten. 

4.3 Haftung 

Der Kunde haftet nicht für Rechtsverletzungen Dritter bei 

der Nutzung des öffentlichen Signals des „Community 

WLAN“-Service. Der Kunde haftet für jegliche Nutzung 

des „Community WLAN“-Service, die über seinen 

Nutzernamen im öffentlichen Signal der „Community 

WLAN“-Community erfolgt, soweit er diese zu vertreten 

hat. Zusätzlich gelten die Regelung gemäß Abschnitt II 

Internet Ziffer 2 dieser AGB. 

 

….. 


